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ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEITEN 
IN RHEINLAND-PFALZ

Vorführender
Präsentationsnotizen
übergeordnetes Ministerium: Ministerium für Arbeit, Soziales,  Gesundheit, Familie und FrauenIntegrationsamt bei mittlerer Landesbehörde angesiedelt: LSJVvier Zweigstellen: Koblenz, Trier, Landau, MainzEinzugsgebiet der Zweigstelle Mainz: Stadt Mainz                                                            Landkreis Mainz-Bingen                                                            Landkreis Alzey-Worms                                                            Stadt Worms                                                            Landkreis Bad Kreuznach
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RECHTSGRUNDLAGE

Sozialgesetzbuches Neuntes Buch 
(SGB IX) 

Schwerbehindertenrecht Teil 3

Vorführender
Präsentationsnotizen
Rechtsgrundlage für Handeln des IntegrationsamtesSchwerbehindertenrecht verankert in Teil 2 des SGB IXenthält besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menscheninhaltliche Schwerpunkte des Schwerbehindertenrechts:  Definition der Schwerbehinderung und Gleichstellung sowie Regelungen    zur Feststellung der Behinderung Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber besonderer Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen Wahl und Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sowie die   Zusammenarbeit der Mitglieder des betrieblichen Integrationsteams Aufgaben des Integrationsamtes
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AUFGABEN DER 
SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

• die Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in Betrieb oder Dienstelle fördern

• die Interessen der schwerbehinderten Menschen im Betrieb oder der Dienstelle 
vertreten

• den schwerbehinderten Menschen beratend und helfend zur Seite stehen

• Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen 
entgegennehmen/verfolgen

• gesetzliche Regelungen und getroffene Vereinbarungen zugunsten des 
schwerbehinderten Menschen auf Einhaltung überwachen (Beschäftigungspflicht, 
Benachteiligungsverbot, Arbeitsplatzausstattung, Qualifizierung, 
Inklusionsvereinbarung, Verfahren Betriebliches Eingliederungsmanagement)

• bei den zuständigen Stellen Maßnahmen beantragen, die dem schwerbehinderten 
Menschen dienen (z.B. Wiedereingliederung und Beschäftigung),Beschäftigte bei 
Anträgen zur Feststellung einer Behinderung/Gleichstellung unterstützen

• Stellungnahme im Kündigungsschutz § 170(2) SGB IX
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AUFGABEN DES 
INTEGRATIONSAMTES

 Erhebung und Verwendung der 
Ausgleichsabgabe

 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben 
 Kündigungsschutz
 Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen

Vorführender
Präsentationsnotizen
  Begleitende Hilfe im Arbeitsleben: Leistungen an sbM und ihre AG  besonderer Kündigungsschutz für sbM  Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe  Zentrale beim LSJV  Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen  Zusammenarbeit mit Dritten     enge Zusammenarbeit mit Rehabilitationsträgern, Arbeitgebern   Ratgeber für das betriebliche Integrationsteam, Beauftragte des        Arbeitgebers, SBV, Interessenvertretungen, GewerkschaftenDas Integrationsamt ist kein Rehabilitationsträger.  wichtig bei Zuständigkeitsabgrenzungen und Absprachen zwischen INA und Reha-Träger
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ZIELGRUPPEN

schwerbehinderte 
Menschen

gleichgestellte 
behinderte Menschen

• Anerkennung durch das 
Versorgungsamt 

• Grad der Behinderung
mindestens 50

• unabhängig vom Arbeits-
leben

• Gleichstellung durch die 
Agentur für Arbeit

• Grad der Behinderung
30 oder 40

• zur Erlangung oder Sicherung
eines geeigneten Arbeits-
platzes

und Arbeitgeber

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zielgruppen der Leistungen des INAWer kann Leistungen des INA erhalten?Schwerbehinderte Menschen:Anerkennung durch das Versorgungsamt Grad der Behinderung mindestens 50 Feststellung unabhängig vom ArbeitslebenGleichgestellte behinderte Menschen:Gleichstellung durch Agentur für Arbeit Grad der Behinderung 30 oder 40 zur Erlangung oder Sicherung eines geeigneten ArbeitsplatzesArbeitgeber
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DER BESONDERE 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ
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DER BESONDERE 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ

• Prävention
• Betriebliches 

Eingliederungsmanagement (BEM)
• Kündigungsschutzverfahren
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BETRIEBLICHE PRÄVENTION/BEM

§ 167 Abs. 1 SGB IX
Einschaltung u.a. der SBV und des INAs bei 
personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten 
Schwierigkeiten

Rechtsvorschrift: 
§167 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) 

§ 167 Abs. 2 SGB IX
Tätigwerden des Arbeitgebers bei Arbeitsunfähig-
keit, die innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen
beträgt (betriebliches Eingliederungsmanagement)
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DER BESONDERE 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ

Zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses 
eines Schwerbehinderten Menschen wird die 
Vorherige Zustimmung des Integrationsamtes
benötigt (§168 SGB IX) 

Ausnahmen:

- Der schwerbehinderte kündigt selbst        

- Arbeitsverhältnis ist < 6 Monate

- Der Arbeitsvertrag ist befristet

- Beide Parteien einigen sich 
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Kündigungsabsicht des 
Arbeitgebers

Information der 
Schwerbehindertenvertretung 

und des Betriebsrates

Antrag auf Zustimmung zur 
Kündigung

Außerordentliche Kündigung 
Integrationsamt muss innerhalb von 

2 Wochen entscheiden

Ordentliche Kündigung
Integrationsamt soll innerhalb

von 4 Wochen entscheiden

KÜNDIGUNGSSCHUTZVERFAHREN
§168 bis 175 SGB IX
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Integrationsamt ermittelt 
Sachverhalt/Anhörung aller 

Beteiligten, u.a. SBV

Ggf. weitere 
Sachverhaltsaufklärung:

Technischer Beratungsdienst
Arbeitsmediziner

Psychosozialer Dienst

Kündigungsverhandlung
u.a. mit SBV

Gütliche Einigung
oder

Entscheidung des 
Integrationsamtes

KÜNDIGUNGSSCHUTZVERFAHREN
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DER BESONDERE 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ

Vorführender
Präsentationsnotizen
vorherige Zustimmung des INA bei aoK, oK und ÄnderungskündigungenRegelung §§ 85 ff SGB IXZustimmungsverfahren:schriftlicher Antrag durch AG mit Begründung (betriebs-/personenbedingt) Anhörung von sbM, BR/PR, SBV mündliche Kündigungsverhandlung falls erforderlich Einschaltung von TB, IFD, Arbeitsmediziner keine gütliche Einigung  Entscheidung des INAEntscheidungskriterien:nach pflichtgemäßem Ermessen: Abwägung der Belange des sbM an Erhaltung seines Arbeitsplatzes gegen Interessen des Arbeitgebers, die vorhandenen Arbeitsplätze  wirtschaftlich zu nutzen und den Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führennur Ausgleich von Nachteilen des sbM, keine UnkündbarkeitEingeschränktes Ermessen: bei Betriebseinstellung (§ 89 Abs. 1 SGB IX) wenn ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist (§ 89 II) wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet ist und die Voraussetzungen des § 89 III vorliegen bei außerordentlichen Kündigungen ohne Zusammenhang zwischen Behinderung und Kündigungsgrund
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DER BESONDERE 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ

Quelle: BIH-Statistiken, INA-Statistiken
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(ohne Verfahren des BEM und der Prävention)

Vorführender
Präsentationsnotizen
vorherige Zustimmung des INA bei aoK, oK und ÄnderungskündigungenRegelung §§ 85 ff SGB IXZustimmungsverfahren:schriftlicher Antrag durch AG mit Begründung (betriebs-/personenbedingt) Anhörung von sbM, BR/PR, SBV mündliche Kündigungsverhandlung falls erforderlich Einschaltung von TB, IFD, Arbeitsmediziner keine gütliche Einigung  Entscheidung des INAEntscheidungskriterien:nach pflichtgemäßem Ermessen: Abwägung der Belange des sbM an Erhaltung seines Arbeitsplatzes gegen Interessen des Arbeitgebers, die vorhandenen Arbeitsplätze  wirtschaftlich zu nutzen und den Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führennur Ausgleich von Nachteilen des sbM, keine UnkündbarkeitEingeschränktes Ermessen: bei Betriebseinstellung (§ 89 Abs. 1 SGB IX) wenn ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist (§ 89 II) wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet ist und die Voraussetzungen des § 89 III vorliegen bei außerordentlichen Kündigungen ohne Zusammenhang zwischen Behinderung und Kündigungsgrund
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DER BESONDERE 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ

Quelle: INA-Statistiken RLP
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Vorführender
Präsentationsnotizen
vorherige Zustimmung des INA bei aoK, oK und ÄnderungskündigungenRegelung §§ 85 ff SGB IXZustimmungsverfahren:schriftlicher Antrag durch AG mit Begründung (betriebs-/personenbedingt) Anhörung von sbM, BR/PR, SBV mündliche Kündigungsverhandlung falls erforderlich Einschaltung von TB, IFD, Arbeitsmediziner keine gütliche Einigung  Entscheidung des INAEntscheidungskriterien:nach pflichtgemäßem Ermessen: Abwägung der Belange des sbM an Erhaltung seines Arbeitsplatzes gegen Interessen des Arbeitgebers, die vorhandenen Arbeitsplätze  wirtschaftlich zu nutzen und den Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führennur Ausgleich von Nachteilen des sbM, keine UnkündbarkeitEingeschränktes Ermessen: bei Betriebseinstellung (§ 89 Abs. 1 SGB IX) wenn ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist (§ 89 II) wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet ist und die Voraussetzungen des § 89 III vorliegen bei außerordentlichen Kündigungen ohne Zusammenhang zwischen Behinderung und Kündigungsgrund
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BEGLEITENDE HILFE /
Definition 

Maßnahmen und Leistungen, 
die erforderlich sind, 

um schwerbehinderte Menschen 
die Teilhabe am Arbeitsleben zu 

ermöglichen
§185 SGB IX,

§ 17 ff. SchwbAV
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BEGLEITENDE HILFE 
§ 185 SGB IX

 Persönliche Hilfen (§185 Abs. 2)
• Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgebern
• Unterstützung und Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz
• Betriebsbesuche
• Kontaktaufnahme zu anderen Behörden
• Abstimmung mit anderen Reha-Trägern

 Psychosoziale Betreuung (§185 Abs. 2 )
• Beteiligung von freien Trägern (IFD)

 Finanzielle Leistungen (§185 Abs. 3)
• an Arbeitgeber
• an schwerbehinderte Menschen
• an Integrationsbetriebe

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zwei Aufgaben besonders darstellen: Kündigungsschutz und Begleitende HilfeBegleitende Hilfeumfasst alle Maßnahmen und Leistungen, die erforderlich sind, um dem sbM die Teilhabe am Arbeitsleben und damit in der Gesellschaft zu sichern und Kündigungen zu vermeidenPersönliche Hilfen (§ 102 Abs. 2)Beratung von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgeber (z.B. behindertengerechte Gestaltung)Einschaltung bei Problemen am ArbeitsplatzBetriebsbesucheKontaktaufnahme zu anderen BehördenAbstimmung mit anderen Reha-Trägern psychosoziale Betreuung (§ 102 Abs. 2)  Beteiligung von freien Trägern (IFD) Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 102 Abs. 2) für Vertrauenspersonen, Beauftragte des Ag, InteressenvertretungenFinanzielle Leistungen (§ 102 Abs. 3) an Arbeitgeber (z.B. bei außergewöhnlichen Belastungen, Arbeitsplatzeinrichtung) an schwerbehinderte Menschen (z.B. technische Arbeitshilfen, Kfz-Hilfe) an Integrationsbetriebe
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Leistungen an 
Arbeitgeber
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Finanzielle Leistungen i. R. 
der Begleitenden Hilfen an 
Arbeitgeber

 Hilfen zur Neuschaffung von Ausbildungs-
und Arbeitsplätze (§15 SchwbAV)

 Hilfe zur behindertengerechten 
Arbeitsplatzausstattung (§ 26 SchwbAV)

 Hilfe bei außergewöhnlichen Belastungen des 
Arbeitgebers (§ 27 SchwbAV)

- Leistungsdifferenz
- Unterstützungsbedarf
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AUßERGEWÖHNLICHE
BELASTUNGEN 

Leistungsdifferenz Unterstützungsbedarf
Leistungseinschränkung wegen der 
Behinderung i.H.v. mind. 30% 
gegenüber nicht schwerbehinderten 
Menschen 

Schwerbehinderter benötigt 

Besondere Hilfskraft
Ständige Unterstützung, 
wiederkehrende Unterweisung

Arbeitgeber erhält Zuschuss zu den 
Lohnkosten des schwerbehinderten 
Menschen.

Arbeitgeber erhält Zuschuss zu den 
Lohnkosten eines anderen 
Arbeitnehmers seines Betriebes, 
der die Betreuung des 
schwerbehinderten übernimmt. 
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Leistungen an 
schwerbehinderte Menschen
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Finanzielle Leistungen i. R. der 
Begleitenden Hilfen an 
schwerbehinderte Menschen 

 Technische Arbeitshilfen  (§19 SchwbAV)

 Hilfe Erreichen des Arbeitsplatzes ( § 20 SchwbAV)

 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und 
Erhaltung einer behindertengerechten 
Wohnung (§ 22 SchwbAV)

 Hilfe zur Teilnahme an Maßnahmen zur 
Erhaltung und Erweiterung berufliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 24 SchwbAV)

 Zuschuss zu den Kosten einer persönliche 
Arbeitsassistenz (§ 17 Abs. 1a SchwbAV)
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Weitere Informationen zu unseren 
Themen finden Sie im Internet unter 

www.integrationsaemter.de
oder bei Ihrem Integrationsamt.

Vorführender
Präsentationsnotizen
als Download: zb info zum BEM
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT ! 

IHR INTEGRATIONSAMT
LANDESAMT FÜR SOZIALES, JUGEND UND VERSORGUNG 
RHEINLAND-PFALZ (LSJV)
DIENSTSTELLE
SCHIESSGARTENSTR: 6
55116 Mainz 
Telefon:   06131 – 967 – 0 /Bürgerservicebüro
Fax: 06131 – 967 – 445 
WWW: www.lsjv.de

http://www.lsjv.de/
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